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Vereinssatzung des Verschönerungsvereins Harschbach 1963 e.V. 

 

1.  Name 

Der Verein führt den Namen „Verschönerungsverein Harschbach 1963 e.V.“ 

und hat seinen Sitz in 56307 Harschbach. 

 Der Verein ist in das Vereinsregister 6VR 10475 beim Amtsgericht 

 Montabaur eingetragen. 

 

2.  Gemeinnützigkeit 

a. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 

b. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. 

c. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

d. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

3.  Zweck und Aufgaben 

Zweck des Vereins ist das Bestreben von Umweltschutz, Landschaftsschutz, 

Denkmalschutz sowie aktive Pflege des Heimatgedankens im Sinne der §§ 52 

der AO (Abgabenordnung). 

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch: 

Pflege und Erhaltung von Naturschutzgebieten, Pflege von Wanderwegen, 

Ruhebänken und des Kinderspielplatzes; 

sowie Veranstaltungen, die den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft fördern. 

 

4.  Ordentliche Mitgliedschaft 

a. Ordentliche Mitglieder können volljährige Personen, Firmen und Institutionen 

werden, sofern sie die Satzung anerkennen und nach ihr handeln wollen.  

Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften werden als eine 

Mitgliedschaft gewertet, es sei denn, es werden zwei Mitgliedschaften 

abgeschlossen. 

b. Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand aufgrund eines 

schriftlichen Antrages. 

c. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der 

juristischen Person. 
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d. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 

vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche Austrittserklärung 

muss mit einer Frist von drei Monaten jeweils zum Ende des Geschäftsjahres 

gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

e. Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind 

insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung 

satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem 

Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss 

steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die 

schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die 

Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. Dem 

Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der 

ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts 

hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen 

Entscheidung.  

 

5.  Sonstige Mitgliedschaft 

a. Zu Ehrenmitgliedern können von der Mitgliederversammlung solche Personen 

gewählt werden, die sich um die Förderung der Vereinsziele besondere 

Verdienste erworben haben. 

b. Fördernde Mitglieder können von der Mitgliederversammlung aufgenommen 

werden, die sich der finanziellen Förderung des Vereins besonders 

annehmen. Für sie gilt im Übrigen das unter Punkt 7c) Gesagte. 

 

6.  Rechte der Mitglieder 

a. Die Mitglieder sind aufgerufen, durch Vorschläge und Anregungen die 

Vereinsarbeit zu fördern. 

b. Die Mitglieder nehmen an der Mitgliederversammlung teil, können Anträge zur 

Abstimmung stellen und sich in die Organe des Vereins wählen lassen. Sie 

bestimmen durch Mehrheitsentscheidungen die Grundlinien der Vereinsarbeit. 

 

 7.  Pflichten der Mitglieder  

a. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Bestimmungen der Satzung einzuhalten, 

den Vorstand in seiner Tätigkeit zu unterstützen und dem Verein erforderliche 

Auskünfte zu geben. 

b. Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, die in der Beitragsordnung 

festgelegten Beiträge zu entrichten und die sonstigen Bestimmungen der 

Beitragsordnung einzuhalten. 
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c. Die fördernden Mitglieder sind verpflichtet, die mit dem Vorstand im einzelnen 

getroffenen Spendenvereinbarungen einzuhalten. 

 

8.  Mitgliederversammlung 

a. Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzende/n jährlich 

mindestens einmal einberufen. Dabei ist die erste Mitgliederversammlung bis 

Ende Mai eines Jahres anzusetzen. Eine außerordentliche Versammlung hat 

stattzufinden, wenn ein Zehntel der Mitglieder diese schriftlich mit der Angabe 

der Verhandlungsgegen-stände beantragt. Die Einladung zur 

Mitgliederversammlung erfolgt mindestens zwei Wochen vor dem 

stattfindenden Termin; schriftlich unter Angabe der Tagesordnung. 

b. Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 

auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Jede Mitgliedschaft (s. 4.a) hat 

eine Stimme. Ein Mitglied kann sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten 

lassen, wobei ein Vertreter nicht mehr als drei Vollmachten vorweisen darf. 

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der Stimmen, 

abgesehen von den in Punkt 11 und 12 festgelegten Fällen. Bei Stimmen-

gleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

c. Anträge aus den Reihen der Mitglieder müssen mindestens eine Woche 

vorher dem Vorstand schriftlich und begründet eingereicht werden. 

d. Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzende/n, seinem /r 

Stellvertreter/in oder einem Mitglied des Vorstandes geleitet. 

e. Die Tagesordnung muss bei der ordentlichen Mitgliederversammlung folgende 

Punkte enthalten: 

1. Jahresbericht 

2. Jahresrechnung, Rechnungsprüfungsbericht 

3. Entlastung des Vorstandes 

4. Wahl der Mitglieder des Vorstandes (sofern anstehend) 

5. Wahl der Rechnungsprüfer (sofern anstehend) 

6. Festlegung der Mitgliedsbeiträge 

7. Information über die Jahresplanung 

8. Vorliegende Anträge 

9. Verschiedenes  

     f. Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn sie schriftlich 

 eingebracht werden und zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten der  

Behandlung zustimmen. 
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     g.  Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlungen ist eine 

 Niederschrift anzufertigen, die vom 1. Vorsitzenden und dem 

 Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

     h. Für Verbindlichkeiten haftet der Verein nur mit seinem Vermögen. Die 

 Mitglieder haften nur mit den fälligen Beiträgen. Eine weitere Haftung z.B.  

Nachschusspflicht usw. besteht für die Mitglieder nicht. 

 

9.  Der Vorstand 

a. Der Vorstand besteht aus der/dem 1. Vorsitzende/n, der/dem 2. Vorsitzende/n, 

der Kassiererin/dem Kassierer und ihrer Stellvertreterin/seinem Stellvertreter. 

b. Der Verein wird von der/von dem 1. oder 2. Vorsitzende/n zusammen mit 

einem weiteren Vorstandsmitglied vertreten, dies gilt auch bei 

Vereinsregisteranmeldungen aller Art. Im Innenverhältnis soll die/der 2. 

Vorsitzende nur bei Verhinderung der/des 1. Vorsitzenden tätig werden oder 

die/der 1. Vorsitzende bestimmt seine Vertretung aus dem Vorstand. 

c. Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf drei 

Jahre. Der Vorstand bleibt nach Ablauf seiner Amtsdauer solange im Amt, bis 

ein neuer Vorstand gewählt ist; die Wiederwahl ist zulässig.  

d. Die Sitzungen des Vorstandes finden nach Bedarf statt. Die Einladungen zu 

den Sitzungen erfolgen schriftlich, in der Regel zwei Wochen, in dringenden 

Fällen aber mindestens drei Tage vorher unter Angabe der Tagesordnung. 

e. Der Vorstand ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens zwei 

Vorstandsmitgliedern. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden für 

Annahme. Über die Verhandlungen ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen, das 

vom Verhandlungsführenden und dem/der Protokollführer/in zu unterzeichnen 

ist. 

f. Der Vorstand hat folgende Aufgaben: 

Der Vorstand hat die Leitung des Vereins zur Erfüllung der in dieser Satzung 

gestellten Aufgaben. Insbesondere zählen zu  seinen Obliegenheiten: 

1.  Unverzügliche Mitteilung über Änderungen der Zusammensetzung des 

Vorstandes an das zuständige Amtsgericht, Finanzamt und weitere 

Institutionen (z.B. Gemeindeverwaltung). 

  2. Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Durchführung  

  ihrer Beschlüsse. 

  3. Durchführung der Jahresplanung. 

  4. Rechnungslegung gegenüber der Mitgliederversammlung. 

  5. Mitgliederverwaltung. 
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  6. Verwaltung des Vereinsvermögens. 

  7.  Einhaltung des Datenschutzes. 

  8. Einsetzen von Ausschüssen. 

  9. Ordnungsgemäße Übergabe der Geschäfte bei Neuwahl des  

  Vorstandes oder auch von Vorstandsmitgliedern. 

g. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, entscheiden die    

verbleibenden Vorstandsmitglieder, wie die Aufgaben und Funktionen einem 

anderen Vorstandsmitglied für die Zeit bis zur  nächsten Mitgliederversamm-

lung übertragen werden kann. Je nach Dringlichkeit ist eine Mitgliederver-

sammlung gemäß Punkt 8, mit dem Zweck der Neuwahl eines Ersatzes des 

ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes zeitnah anzusetzen. Das neu gewählte 

Vorstandsmitglied wird nur für die Dauer gewählt, bis reguläre Vorstands-

wahlen anstehen. 

h. Der Vorstand bemüht sich um eine kooperative Zusammenarbeit mit dem 

Gemeinderat der Ortsgemeinde Harschbach und unterrichtet diesen über die 

geplanten Veranstaltungen und Vorhaben. 

 

10.  Ausschüsse 

a. Der Vorstand kann für bestimmte Arbeitsgebiete des Vereins Ausschüsse 

einsetzen, die nach seinen Weisungen die ihnen übertragenen Aufgaben zu 

erfüllen haben. Die Ausschüsse können jederzeit vom Vorstand abberufen 

werden. 

b. Die Mitglieder der Ausschüsse können vom Vorstand berufen und abberufen 

werden; die Ausschussmitglieder wählen aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n 

und eine/n stellvertretende/n Vorsitzende/n. Die/der 1. Vereinsvorsitzende ist 

zu den Sitzungen der Ausschüsse einzuladen. 

c. Hüttenwart, Medien-Beauftragte: Der Vorstand kann zu seiner Entlastung 

einen Hüttenwart benennen und eine/n Stellvertreter/in. Ebenso kann der 

Vorstand eine/n Medienbeauftragte/n und eine/n Stellvertreter/in bestimmen. 

Diese Personen können auch im Rahmen einer Mitgliederversammlung zur 

Wahl gestellt werden. Die oben genannten Personen gehören nicht dem 

Vorstand an, soweit nicht ein Vorstandsmitglied zusätzlich diese Aufgaben 

übernimmt. Der Vorstand erstellt für diese Personen entsprechende 

Aufgabenbeschreibungen.  

 

11.  Datenschutz 

     a. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung 

der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über 

persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet. 
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b. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen 

vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:  

 - das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

 - das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

 - das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

 - das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,  

 - das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und 

 - das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.  

c. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein 

Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 

dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt 

zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder  sonst zu nutzen. Diese Pflicht 

besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem 

Verein hinaus. 

 

12.  Rechnungsprüfer 

a. Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrer Mitte zwei 

Rechnungsprüferinnen/Rechnungsprüfer und eine Stellvertreterin/einen 

Stellvertreter für die Dauer von drei Jahren. Sie dürfen nicht Mitglied des 

Vorstandes sein.  

b. Die Aufgabe der Rechnungsprüfer besteht in der Prüfung des sachgerechten 

Kassenführung des Vorstandes einschließlich der Geschäftsführung; sie 

berichten darüber in der Jahreshauptversammlung. 

 

13.  Das Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

14.  Beiträge 

a. Die Beitragszahlung wird auf der Jahreshauptversammlung geregelt. 

b. In der Versammlung sind die Mitgliedsbeiträge in der Höhe und die 

Zahlungsfristen sowie Zahlungsmodalitäten zu regeln. 

 

15.  Änderung der Satzung 

a. Die Änderung der Satzung erfordert eine Mehrheit von mindestens drei Viertel 

der anwesenden Stimmen in einer Mitgliederversammlung. 

b. Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
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1. über Änderung solcher Bestimmungen der Satzung, welche den Zweck 

oder die Vermögensverwaltung des Vereins betreffen,  

2. über die Verwendung des Vermögens des Vereins bei einer Auflösung 

oder bei Wegfall des bisherigen Zweckes, sind vor Inkrafttreten dem 

zuständigen Finanzamt mitzuteilen und dürfen erst nach dessen 

Zustimmung ausgeführt werden. 

 

16.  Auflösung des Vereins 

a. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck besonders 

einberufenen Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit beschlossen 

werden und verlangt die Anwesenheit von mindestens zwei Drittel aller 

Mitglieder. 

b. Im Falle der Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von vier Wochen eine neue 

Mitgliederversammlung vorschriftsmäßig mit derselben Tagesordnung 

einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Vereinsmitglieder die Auflösung mit einfacher Mehrheit der Anwesenden 

beschließen kann. 

c. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt 

das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Harschbach, die es unmittelbar 

und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu 

verwenden hat. 

 

17.  Inkrafttreten der Satzung und Tätigkeitsbeginn 

a. Die Satzungsänderung tritt in Kraft, sobald sie in das Vereinsregister beim 

Amtsgericht Montabaur eingetragen wurde. 

b. Die Tätigkeit des Vereins in der Ursprungssatzung besteht seit dem 27. März 

1976, die Ursprungssatzung wurde am 06.April 1992 geändert. 

c. Die vorstehende Satzung, wurde von der Mitgliederversammlung am 10. April 

2019 genehmigt. 

 

Harschbach, den 12. April 2019 

  

 


